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VerkUndet am 11. April 1950 
gez . Otto, Regierungsinspektor 
als Urkundsbeamter der 
Geochllftsatelle. 

Strafsach. 

den früheren Kri~alsekretllr Johann Vinkan aus 
Reckl1nghaUllen, Sclr~tzanstra8S. 60, 
geboren am 30. ..ugll.S t 1900 in IIUlheim/Ru.hr, 

Verbrechens gegen dle lIensohlichkeit. 

Au.! d~e Rev1sinn des Ang.klegten gegen das Urteil . . 
dee Schwi1rgerichte in Bochum vom 13. Oktober 1949 hat 
der I. Strafsenat des Obersten Geriohtshofes f~ die 
Britische Zone in Köln in der Sitzung vom 11. ~pril 195b, 
an ~~ teilgenommen haben. 

Senat.pr~.ident Professor Dr . Staff 
alB Vorsitzender, 

Richter beim Obel'stien Gericbtsbof Dr. Geier, 
Richter beim Obersten Gericbtsbof Dr . Jeguscb 

als beisitzend Riohter, 

Oberstaatsanwal t Sc.IrrUbbers 

als Beamter deI' Staatsanwal tscbaft, 

!Ur Recht erkannt: 

~ Urteil wird mi; allen leststellungen au.!­
sehoben und dia Saclhe zur nellen Haaptverhandlu.'"lg, 

allcb Uber die Revi.11onsknsten, an das !::cbwu.rge­
richt SIlrUokvs1'IIieEien.:.-/ 
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'G.t-ünde: --------

Der Angeklagt. wer ls Kriminalbeamter (zl1letst J[r1minal-
smetllr) bei der Staatapolize1e" <tl:" in Recklinghallun 
tätig. Am 1. 10 . '933 is; er dort ale AU4bilfeaogeatellter 
oder AllSbilfswachtmeistel' in den PcI:!.ze1d1enat eingetreten. 
Ihm w1rd Beteiligung an cer M1eShandlans politisober Gegner 
haupteächlioh bd Verne angen in der Z81 t Ton 1933 bis 
1945 vorgeworfen, ist wegen VerbrechenD gegen die Menscb­

,,' 11chkelt in Tateinheit t AllSe&geerpreesans and X6rperver­
ietzang 1m Amte in d an F 'llen 1'llchrö4er, P.and A. rutner, 
Bl-üober und Pieper, :in" Ta,teinhei t mit Ktlrperverletzang 1111 • 
Amte 1m Falle Kilte Bak an in Tateinheit mit gefährlioher 

and zar AllSeageerpressans in den 
. Schmelter und Abc 'Vtlski (KRG.10 Art. Ir 10, §§ 340, 

343. 223a, 47, 49, 73, 7 StGB.) Zil 2 Jahren 6' Moneten 
ZllchthellS verarteilt. Di bUrgerlioh.n Ehrenreohte sind 
ihm allf drei Jahre aberk ' t. Ab 1. 2. 1950 soll der Ange­
kiagte die Strafe gleichzeitig mit dem einer von einem 
Militllrgericht in andere Sache verhängten Getängaleetrafe 
verbUsaen. Die Revision Angeklagten hat Erfolg. 

'Di'o .allf § 245 Abs. StPO. gestützte Verfahrensrtige 
ist unbegründet. Zwar Gericht alles zar Erfor-
Behang der Wahrhei t von iuDts wegen ZIl tan. 
negegen ist aber nar , wenn das Gericht die 
weitere Allfklärang der anterläest, Obwohl der sachver-
halt Anlass und dazil bietet. So liegt es 
hier aber nicht. Das hat sich, wie das Urteil 
delltlich ergibt , von der t des vereidigtan 
Zsagen Xlltczak überzeagt dessen AllSsagB fUr all8reiohend 
gchalten, 11m darall! Urteilsfe.tstellaagen zu gründen. 
Das ist nach 261 StPO. Ein Ermessensfebler ist 
nicht ersiohtlich. Mithin das Gerioht von sioh 
BOß nicht weiter wober der Zeage KlltoEak 
diese glallbwUrdige von der Täterschaft 4es Anga_ 
klagten habe. es Söche der Verteid1gUDS, sacb-
dienliohe Beweia8nträge stellen (§ 245 Ab •• 2 StJO.), 
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wenn sie das für erforderlich hielt. Das hat .ie an sich 

auoh g~tan, ihren Beweisantrae:, wie die Si tzungsnieder­
schr1;ft ergibt, aber wieder z,U'ückgen01lllile,n, Dae Gerioht 
brauohte daher nicht über ihn , zu befinden; er brauchte dem 
Gericht bei der dargelegten S .. chlage auch keinen Anlas. zur 

' Amtsermittlung zu geben, 'Wäre der Standpnnkt der Verteidi-
, , ' 

gung richtig, so könnte sie sich in der Hauptverhandlung 

s tets auf bloEse BeweisJ!Pl'egw;,sel! beschränken und auf deren 
, , , 

,Nichtbefolgung dann die I!üge öler verletzten Amtsaufklärungs-
pflicht grUnden, Dae ist aber nicht der Sinn des § 245 

Ab •• 1 und 2 StPO, Dia Verteidigung durfte sich in der 
Yauptverhandluns auch nic ht auf aine vermutete, .dem Ange­
klagten gUnstige Be"eisw ilrdi g''''g duroh das Gericnt 'ver_ 
lscsen, 1118 sie es nach der RelvisionsbegrUndung getan 
haben will, Vielmehr hat sie "on den gesetzliohen Be"eis­
vorschriften nach eigenem pfUchtgemässem Ermessen Ge­
brauch ~ u. machen. 

Auch ' ein "logischer Fehleochluss" ist inso .... i t im 
Urteil nicht ersichtlich, Eine, VerJ.etzWlg des § 250 StpO . 
ist nicht ger ilgt . 

Die Sachrüge ist dagegen begründet. Das Urteil läss t 
'nicht deutlich erkennen - wie auch der Generalstaatsanwalt 

. hervorgehoben hat - , ob das Schwurgericht rechtlich zu­
,', -' ~reffend zwischen Täterschaft und Beihilfe .unterschieden 

.' 
. . 

hat. In den Fällen Bllchröder , Pranz und Au.guat Kaatner, 

Brl1cher und Pieper' (sämtlicb 1936) legt dae Urteil dem 
, A'1geklagten ~'äterschaft zur Last, .. eil "sein Vorsa tz 

darauf gerichtet gewesen . oi , dass die Häftlinge durcn 
Miss handlungen zu Aussagen und Geständnissen veranlaset" 
w<ll'lIen. In"don F'lillen ~chmef.ter und Abczyneki ( beide Mai 1933) 
soil er dagegen, ob~ohl er in derselben Weise und unter 
ganz äbnlicbsn Umständen zu de,,,,,elben Zweck tätig geworden 

1st, wenngleicn nuch Meinung d'. s Se!"' urgericht9 nocn nicht 
ale Beamter (§ 359 StGB.), nur Hilfe bei der von Tenholt 
bagang.nen Tat ge leistet haben , Die.e verschiedene Beur­
teilung ist an sicb mllglich, aber nur dann zut reffend und 
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rechtlich unangreifbar, "enn das Sch1lll%'gerioht dabei 
davon ausgegangen i s t, dass sich der Gehilfe vom Täter 
dadurch unterscheidet,dans er die fremde !L'at nur ,unter­
stützen, nicht aber ale f!igene .. i11. Das Urteil lässt 

• 

diesen r eohtlichen AusgaIlgEpunkt nioht zweifelsfrei erkennen. 

Dadll%'ch könnte der An geklagte, soweit er als Täter verurteilt 
1st, besch"ert sein. SeiIle Revision muss daher, weil da6 
Sobwurgericht bisher ein einheitliches Unmenschliobkeits­

verbrechen in Tateinheit mit den einzelnen Fällen der Aueeage­
erpreesung angeno"""en hat;, Zll%' Aufhebung und ZurUoltver­
~eiBung. im ganzen führen. 

Das ist noch aus ein.em anderen Grunde nötig. Das Schwur­

gericht wird genauere Feststellungen darüber zu treffen , 
haben , in welchen Fällen die Häftlinge im ~;men eiper 

.ll.ntersuch!lDß und zwecks !i!s,!!-,!g~erpressung misshandel t 
worden sind. !licht alle festgest'e11ten Misshan,Ü';'gefälle 
scheinen solche Untersuchungen ' zu betreffen. Auf S. 2 stellt 

das Urteil fest, 11in. ~er damaligen Zeit" seien 1m Poliz..e1-
präsidium";Laufend" Häftlinge misshandelt worden, ·vor allem 
deshalb, am sie Z'U Aussagen und Geständnissen zu veranlassen". 
Das lässt die Möglichkeit offen, dass manche Häftlinge 
in den hier fee t ges tell t e:n Fällen überhaupt nur zweoks 
Mise~andlung fe stgenommen worden sin.d , ohne dass ir'gendeine 
Untersuchung gegen .aie geff.lltrt wurde, Demgem!iBs stellt das . ' 

Urteil auch in e:!,ni lol eI) }'äUell trotz Anwendung des § 343 StGB. 
nicht z"eifelsfr~i f'e'et, das s sicb die. Miss handlung 1m Rahmen 
einer Untersucbung ,zwecks Aussageerpressung ereignet habe 

( ~älle Hamelt-er, ,A.i::aBtne,,). Auch im F~le Buchröder iot das 

nur hinsic htlich d'er Misshandlung am 17. 2. 1936 festgestellt ; 
zweifelhaft bleibt es bel den ' Misshandl~gen Buchröders 

dur"h den Angeklagten an d~n ""ai taren insgesamt Vier Tagen". 
die ~ Teil auf dem Wege zum Vernehmungs zimmer geeohehen 
sind (Boxh1abe), zum Teil Buch in diesem, ohne dasfestge­

stellt "äre, dass eine VeI'nelimung 1m Gange War. Misshand-
lungen nach Abschluss Untersuchung, die nioht mehr 
der Ausoagaerpressung zu vermögen, begrUnden den 

-
PURL: https://www.legal-tools.org/doc/0a1949/



- 5 .• 

Te.tbes';and des § 343 StGB, acer nicht une sind nach § 340 
StGB, zu ahnden, DaRselbe gilt 1m Falle J!ranz Kal!tner, 

soweit der Ange~lag~e diesen b~im Vorbeikomnen auf dem 
G·ange gee ch::'agen hat .. Diese Mi l;;shandlunge ' wären nur dann 

im Sinne des § 343 StGB, tatbel, tandsmässig, wenn sich 

feststellen 11e5se, dass sie ~~ einer Untersuchung stattge­
fWld en habeu, um Cestänc:Jnisse oder Aussagen Ztl erpressen . 

In der Deuen Hauptverhandlung wix-d noch zu beachten 
sein, dass auch die Rechts811sfllhrul1gen zum § 359 StGB. den 
Sachverhalt nicht el'schöpfen. :neizlltreten ist dem Urteil 

z"ar darin, daBs der Ang,klagt,. jedenfalls sm 1.10.1933 
etrafrechtlioh . Beamter gS7feaerJ. ist. An diesem Tage 1st er 
ale AtlBhilfe~.ngestßllter gd.~J: .l lIshilfswachtmeister " in den 
Polizeid:'anat .. e.ingetreten .Wld hat zl1.~ächst Il in der erken­
n ungsdienstliohen Abteilung gea.I'bei tet"; deren Aufgaoe'" es . . ' . 

nach delL .Urteilszlisammenhang VfI!U', ZIl Ermittlungszwecken 
Vernehmt.]l1ge!l durchzuf!1hren., Es ist daher nicht zu bean-. , - . 
~tandent. wenn ihn ·das Sohwurge:richt sEDtdem 'ala Beamten im . 
s trafrechtl:'chen Sinne , betrachtet (§ 359 StGB.) llnd Bn­

nill'l1ll""C.$ ·das E' 0 .1.' die festgestell-ten"Xörper"verletzungen in Aus-
, ,. 

übung oder in Veranl as81.mg der- AU9Ub:mg seines Amtes ale 
Polipei=ea.'11 ter begar.gen ·habe ... Nicht -erschöpfend geprüft 

ist liber , :Ln ",.al,cher EigonBcha:1.t der' AngeHagte Y2.r.' dem 

1.10 , 1933 in dernelben A'oteillmg an den festgestellten 

dtr aftaten mitgewirkt ba"t .. Nach ceJl Urtei: fehlt insQwei t 
lIeJ.!l eichel"el' B,)l1Cis dc:- EeD..:~tn.aeierenßch!:l.ft·' . Der ./I..ngeklagte 

k~.llne als I 111 t~r Inenpfer ll
, SS-·j'a:nn oder "in 8onstig~r 

Eigenschaft" tätig geworden sal.n ; Dabei hätte auch' geprüft 

werden Bollen. ' ob 6er Angeklagt j e , nicht etwa als Hilfspo­

lizist mi tgeVlirkt l.e.t, was seille' Beal:1teneigenscheft gleich­

fallB "~sr""den kö""te (StS 253/49 vom 22. tl,~ 949) . Ein, 
Täti~ e1:den in j)rivs-,:;el' Eigenschaft ist wenig lI1ahrsche,inlich. 
Inäe.s sen 'Aare c.er Angek.lagte dlJl!'oh diese Unterlassung allein 
nich"t Je schwert., 

, , , ' 
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Di~ Urteilsfeststel ~gen zur ä~~eren Tatseite des 
§ 343 StGl!. sind nioht · z beenstanden. Täter einer Aus-. 
6ageerpressung kann zwar !~ur ein Beamte~ sein, der an der 

, 

Untersuchung, innerhalb deren die Tat begangen i<t, ~t1ich 
mitgewirkt hat . Das trifft aber bereite dann zu, wenn der 
Beamte, ohne gerade für R~ Untersuchung unmitte10Br 
zuständig zu sein, jedenfalls allgemein zu Untersuchungshand_ 
lungen berufen ist. Nimmt ein sOlcher Beamter an der Unter­
suchung -teil , auch ohne an sich dafür zuständig Zil sein, 80 

nb1Q1t er ein Amtsgeechäftj wahr und wirkt mithin an der Unter­
ouchung amtlich mit. Das iGrtell führt zutreffend aue , als 
Polizeibeamter sei dsr ~~ek13gte "auch funktionell für 
Unters uchungen , also Ermi'ttlung~n und Vernehmungen zu­
ständig" gewesen, so dass sr zu den B~amten 1m Sinne dee 

§ 343 zähle, die amtlich bei Unters uchungen mitzuwirken 
haben. Dagegen ist rechtUch nichts einzuwsn,den . KJ.aTZusteJ len 

.bleibt lediglich, wie ber.its dargelegt, die Art der Teil­
nahme des Angetlagten. 

. 
Endlich wäre auch die Verurteilung wegen f.!i~ ein-

heitlichen Verbrechens gegen die Men~ohlichkeit nicht zu 
billigen . Das Schwurgeric lt hat eie nicht näher begründet. 
Von den festgestellten MiElshandlungsfällen liegen drei 
(Schme1ter, Schu1z, Abczyr,ski) im April/Mai 1933, fünf 
( Buchröder, F .. uod A. Kast!ler , Prücher, Pieper) im l~ebruarl 
März 1936 und einer .(Kute.ak) hnfeng 1945. Die erheblichen 
Zei tabstände zwischen die en 1',. l1gru"pen schlössen die An­
nahme eines einhel tlichen [verbrechens gegen die J.fenechlicb­
kei t nur dann nioht SUD, • enn trotzdem _ l1S9 kaum anzunehmen 
1st - nooh ein einheitlicher Lebensvorgang gegeben wäre. 
Die langen Zeitabstände zwischen den einzelnen Pa11gruppen, 
besonders der letzte von 9 Jahren, für den nichts festge_ 
stellt ist, schliessen ein solche Annahme hier aber so gut 
wie aus. Es ist nicht einz~ehen, warum gerade beim Verbrs­
ehen gegen di. Menschlichkeit seitlich wsit ~~seinandprl1e_ 
geDde~ wenn auoh derselben Haltung entspringende gleiOhartige 
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Taten desselben Angeklagten ge an versohiedene Opfer eine 
e1nre1t11ohe Tat eein Bollen. leser Gedanke 1st nur dort 
8111 .Platze, wo er naoh der nWl inmal gegebenen Saohlage 

wlan.we1ohlioh ist, nämlich b i Maesenverbrechsn, die zahl­

reiohe, 1m einzelnen ~n",i"c-"h"t,-",m",e-'1Ir-"a"'!t"",It"l,,!!r,,-,,b .. ar=e., Fälle umfaesen 
(vgl. OCllSt.l3d. 23. 133, 1341; Hier dagegen besteht diese 
C''3fahr keineswogs, so dass me 
vorcängen zugehörige Tatakte e 

ohen gegen die Mensohlichkeit 
deutschreohtlicher 

ere, verschiedenen Lebens­
ensoviele einzelne Verbre-
ein können, wie es auch 
entspricht. 

~e im Urteil angeordnete gemeinsame VerbUsaung zweier 
iltrafen ab 1. 2. 1950 dürfte urcb Straferlass der rau­
tärregierWlg gegenstandslos geworden sein (Hl. 123 der 
Akten) • 

gez . gez.Dr .Jagusch 

Beglaubigt: 

des Obersten Gerichtshofes flir die 

Er tische Zone in" K ö 1 n • 
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